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Betreuungsgutscheine kurz erklärt 

 

Gutscheine für familienergänzende Kinderbetreuung 

im Vorschul- und Schulbereich 

 

Ab August 2016 werden in der Gemeinde Mauensee Betreuungsgutscheine für die Betreuung von Kin-

dern im Vorschulalter abgegeben. Im August 2012 wurde das Schulangebot der Schule Mauensee 

durch die Tagesstrukturen ergänzt. Die rechtliche Grundlage für die Ausrichtung von Betreuungsgut-

scheinen bildet die Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung der Gemeinde Mauen-

see vom 01. August 2019. 

 

Was sind Betreuungsgutscheine? 

Die familienergänzende Kinderbetreuung umfasst den Vorschul- und Schulbereich. Der Vorschulbe-

reich umfasst Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensmonat bis zum Eintritt in die Basisstufe. Der 

Schulbereich umfasst Kinder ab dem Eintritt in die Basisstufe bis zum Abschluss der 6. Klasse. 

 

Familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter 

Anspruch auf Betreuungsgutscheine hat, wer folgende Bedingungen erfüllt: 

- Wohnsitz in der Gemeinde Mauensee 

- Die Erwerbstätigkeit beträgt dabei 

a. Bei zwei Erziehungsberechtigten zusammen mindestens 120 % 

b. Bei einem alleinerziehenden Elternteil mit im gleichen Haushalt lebendem/r Partner/in zusam-

men mindestens 120 % 

c. Bei einem alleinerziehenden Elternteil mindestens 20 % 

- Personen, die finanzielle Leistungen der Arbeitsloseversicherung beziehen oder aufgrund einer 

von der Invalidenversicherung anerkannten Invalidität Kinderbetreuung benötigen oder sich in ei-

ner anerkannten Ausbildung befinden, haben ebenfalls Anspruch auf Betreuungsgutscheine. 

 

Unterstützt werden folgende Betreuungsformen: 

- Besuch einer anerkannten Betreuungsinstitution wie eine Kindertagesstätte 

- Besuch einer anerkannten Tagesfamilie, Tageseltern etc.  
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Wie gehe ich vor, um Betreuungsgutscheine zu erhalten? 

- Suchen Sie einen Betreuungsplatz in einer zugelassenen Betreuungseinrichtung. Die Liste der zu-

gelassenen Institutionen ist unter www.kinderbetreuung.lu.ch zu finden. 

- Füllen Sie ein Antragsformular für Betreuungsgutscheine aus. Die notwendigen Formulare finden 

Sie unter www.mauensee.ch. Der Antrag muss jährlich pro Schuljahr neu gestellt werden. 

- Lassen Sie das Formular «Bestätigung Kindertagesstätte» von der Betreuungseinrichtung ausfül-

len und senden Sie dieses zusammen mit dem ausgefüllten Anmeldeformular unterschrieben an 

die Gemeinverwaltung Mauensee, Vogelmatt 2, 6216 Mauensee. 

Bitte beachten Sie, dass Sie das Gesuch einreichen, bevor Ihr Kind fremdbetreut wird. Der An-

spruch auf Betreuungsgutscheine kann nicht rückwirkend geltend gemacht werden. 

 

Wie erfolgt die Auszahlung der Betreuungsgutscheine? 

- Der Anspruch auf Betreuungsgutscheine wird aufgrund des Erwerbspensums und des massge-

benden Einkommens und Vermögens berechnet. Er erfolgt eine schriftliche Bestätigung über die 

Ausrichtung der Betreuungsgutscheine. 

- Die Rechnung der Kindertagesstätte wird durch Sie beglichen. Die Gemeinde Mauensee über-

weist Ihnen in der Regel den zugesprochenen Betrag monatlich. 

- Bei Tagesfamilien erfolgt die Überweisung der Betreuungsgutscheine in der Regel direkt an die 

Tagesfamilienvermittlung. Diese stellt Ihnen anschliessend den Elternbeitrag abzüglich Betreu-

ungsgutscheine in Rechnung. 

 

Meldepflicht bei Veränderungen 

- Allfällige Änderungen der Verhältnisse, die eine Neubewertung des Anspruchs zur Folge haben 

könnten, sind der Gemeindeverwaltung Mauensee umgehend mitzuteilen. 

 

Familienergänzende Kinderbetreuung im Schulalter 

Während des Schulbetriebes 

Während des Schulbetriebes stehen die schuleigenen Betreuungsangebote zur Verfügung. Bitte wen-

den Sie sich für die Anmeldung und weitere Auskünfte direkt an die Schule. Informationen finden Sie 

zudem unter www.mauensee.ch/schule. 

Während der ordentlichen Schulferien 

Anspruch auf Betreuungsgutscheine haben Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der 

Gemeinde Mauensee. Die Bestimmungen für die vorschulischen Angeboten gelten sinngemäss. 

 

Kontakt 

Melden Sie sich bei allfälligen Fragen bitte beim Sozialamt Mauensee, Vogelmatt 2, 6216 Mauensee. 

gemeindeverwaltung@mauensee.ch | 041 921 14 84 

http://www.mauensee.ch/

